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 IV. Voraussetzungen der Erlaubnis 

   

  1. Eine Erlaubnis darf nur erteilt 

werden, wenn 

    

85   a) der Verkehr nicht – wenigstens 

zum größten Teil der Strecke – 

auf der Schiene oder auf dem 

Wasser möglich ist oder wenn 

durch einen Verkehr auf dem 

Schienen- oder Wasserweg 

unzumutbare Mehrkosten (auch 

andere als die reinen 

Transportmehrkosten) entstehen 

würden und 

     
 

 

86   b) für den gesamten Fahrtweg Straßen zur 

Verfügung stehen, deren baulicher Zustand 

durch den Verkehr nicht beeinträchtigt wird und 

für deren Schutz keine besonderen Maßnahmen 

erforderlich sind, oder wenn wenigstens die 

spätere Wiederherstellung der Straßen oder die 

Durchführung jener Maßnahmen, vor allem aus 

verkehrlichen Gründen, nicht zu zeitraubend 

oder zu umfangreich wäre. 

     
 

 



2. Eine Erlaubnis darf außerdem nur 

für den Transport folgender 

Ladungen erteilt werden: 

    

87   a) einer unteilbaren Ladung; unteilbar 

ist eine Ladung, wenn ihre 

Zerlegung aus technischen Gründen 

unmöglich ist oder unzumutbare 

Kosten verursachen würde; als 

unteilbar gelten auch das Zubehör 

eines Kranes und die 

Gewichtsstücke eines 

Eichfahrzeuges; 
 

 

88   b) einer aus mehr als einem Teil bestehenden 

Ladung, wenn die Teile aus Festigkeitsgründen 

nicht als Einzelstücke befördert werden können 

und diese unteilbar sind (dies ist durch eine 

Bestätigung eines amtlich anerkannten 

Sachverständigen oder Prüfers oder eines 

Prüfingenieurs einer amtlich anerkannten 

Überwachungsorganisation jeweils mit einer 

zusätzlichen Qualifikation zur Begutachtung von 

Großraum- und Schwertransporten sowie mit 

Kenntnissen zur Ladungssicherung 

nachzuweisen), die in Kopie beim Transport 

mitzuführen und auf Verlangen auszuhändigen 

ist oder in digitalisierter Form auf einem 

Speichermedium derart mitgeführt wird, dass sie 

bei Kontrollen auf Verlangen der zuständigen 

Person lesbar gemacht werden kann; für den 

Transport abmontierter Räder selbstfahrender 

 



Arbeitsmaschinen, wenn sich dadurch die 

Abmessungen des erlaubten Transports nicht 

vergrößert und die nach § 34 StVZO zulässigen 

Achslasten und Gesamtmassen eingehalten 

werden; 

  

89   c) Zubehör zu unteilbaren Ladungen; es darf 10 % 

der Gesamtmasse der Ladung nicht 

überschreiten und muss in dem Begleitpapier mit 

genauer Bezeichnung aufgeführt sein. 
 

 

90   d) mehrerer einzelner unteilbarer Teile, die je für 

sich wegen ihrer Länge, Breite oder Höhe die 

Benutzung eines Fahrzeuges mit einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO 

erfordern und unteilbar sind, jedoch unter 

Einhaltung der nach § 34 StVZO zulässigen 

Gesamtmasse und Achslasten. Zusätzliche 

Ladung (Beiladung) ist gestattet, soweit die 

Gesamtmasse und Achslasten die nach § 34 

StVZO zulässigen Werte nicht überschreiten. 
 

 

 „90a e) Mitnahme teilbarer Ladung bei Leerfahrten, 

soweit Gesamtmasse und Achslasten die 

nach § 34 StVZO zulässigen Werte nicht 

überschreiten.“ 

91  3. Eine Erlaubnis darf weiterhin erteilt werden für 

die Überführung eines unbeladenen Fahrzeugs 

oder einer unbeladenen Fahrzeugkombination, 

dessen oder deren tatsächliche Abmessungen, 

Achslasten, Gesamtmasse oder 

Kurvenlaufverhalten die nach den §§ 32, 34 

   



und 35b StVZO zulässigen Grenzen 

überschreiten oder bei dem oder der das 

Sichtfeld nach § 35b Absatz 2 StVZO 

eingeschränkt ist. 
 

 

92  4. Hat der Antragsteller oder die 

transportdurchführende Person vorsätzlich oder 

grob fahrlässig zuvor einen erlaubnispflichtigen 

Verkehr ohne die erforderliche Erlaubnis 

durchgeführt oder gegen die Bedingungen und 

Auflagen einer Erlaubnis verstoßen, so soll ihm 

oder ihr für einen angemessenen Zeitraum keine 

Erlaubnis mehr erteilt werden. 

    
 

 

93  5. Haben Absender und Empfänger 

Gleisanschlüsse, ist die Erteilung einer Erlaubnis 

nur zulässig, wenn nachgewiesen ist, dass eine 

Schienenbeförderung nicht möglich oder 

unzumutbar ist. Von dem Nachweis darf nur in 

dringenden Fällen abgesehen werden. 
 

 

 „93a 1. Hinweise der Erlaubnisbehörde 

Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen, dass die 

Bearbeitung der Anträge in 

der Regel zwei Wochen ab Vorliegen eines 

vollständigen und fehlerfreien Antrages 

erfordert und bei statischer Nachrechnung von 

Brückenbauwerken sowie 



bei aus anderen Gründen besonders aufwändigen 

Verfahren eine längere Bearbeitungsdauer 

erforderlich sein kann. Auf die Unvollständigkeit 

oder Fehlerhaftigkeit 

eines Antrags hat die Behörde unverzüglich, 

mindestens aber innerhalb 

der Frist nach Satz 1 hinzuweisen.“ 

94  1. Erklärung des Antragstellers 

    

   Die Erlaubnisbehörde hat sich vom Antragsteller 

schriftlich seine Kenntnis darüber bestätigen zu 

lassen, dass 

    

   a) ein Großraum- und/oder Schwertransport eine 

Sondernutzung im Sinne des § 8 des 

Bundesfernstraßengesetzes und der 

entsprechenden straßenrechtlichen 

Vorschriften der Länder darstellt; in der 

Erklärung ist insbesondere die Kenntnis der 

straßenrechtlichen Erstattungsansprüche zu 

bestätigen, wonach der Antragsteller alle 

Kosten zu übernehmen hat, die dem Träger der 

Straßenbaulast durch die Sondernutzung 

entstehen; 

     

   b) der Träger der Straßenbaulast und die 

Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr 

dafür übernehmen, dass die Straßen samt 

94  2. Erklärung des Antragstellers 

    

   Die Erlaubnisbehörde hat sich vom Antragsteller 

schriftlich seine Kenntnis darüber bestätigen zu 

lassen, dass 

    

   a) ein Großraum- und/oder Schwertransport eine 

Sondernutzung im Sinne des § 8 des 

Bundesfernstraßengesetzes und der 

entsprechenden straßenrechtlichen 

Vorschriften der Länder darstellt; in der 

Erklärung ist insbesondere die Kenntnis der 

straßenrechtlichen Erstattungsansprüche zu 

bestätigen, wonach der Antragsteller alle 

Kosten zu übernehmen hat, die dem Träger der 

Straßenbaulast durch die Sondernutzung 

entstehen; 

     

   b) der Träger der Straßenbaulast und die 

Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr 

dafür übernehmen, dass die Straßen samt 



Zubehör durch die Sondernutzung 

uneingeschränkt benutzt werden können; den 

Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der 

im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die 

Straße verwaltet, trifft im Rahmen der 

Sondernutzung keinerlei Haftung wegen 

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 
 

Zubehör durch die Sondernutzung 

uneingeschränkt benutzt werden können; den 

Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der 

im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die 

Straße verwaltet, trifft im Rahmen der 

Sondernutzung keinerlei Haftung wegen 

Verletzung der Verkehrssicherungspflicht. 
 

95  2. Für Großraum- und/oder Schwertransporte 

können Einzelerlaubnisse, Kurzzeiterlaubnisse 

oder Dauererlaubnisse erteilt werden. Sie sind 

unter dem Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen. 

 

In einem Bescheid können bis zu fünf baugleiche 

Einzelfahrzeuge oder mehrere baugleiche 

Fahrzeugkombinationen, die entweder aus bis zu 

fünf baugleichen Zugmaschinen und bis zu zehn 

baugleichen Anhängern oder aus bis zu zehn 

baugleichen Zugmaschinen und bis zu fünf 

baugleichen Anhängern bestehen, aufgenommen 

werden. Als baugleich gelten Einzelfahrzeuge 

oder Fahrzeugkombinationen, deren Maße 

(Länge, Breite, Höhe), Kurvenlaufverhalten, 

Sichtfeld, Gesamtmassen, Achslasten und 

Achsabstände übereinstimmen. 

Zusammenhängende Module sind als eine 

Fahrzeugkombination zu sehen. Zulässig ist ein 

Transportumlauf, der aus maximal drei 

Fahrtwegteilen besteht: z. B. Leerfahrt (Standort 

oder Firmensitz des Fahrzeuges zum Beladeort) 

mit anschließender Lastfahrt (vom Belade- zum 

„95 3. Für Großraum- und/oder Schwertransporte 

können Einzelerlaubnisse, 

Kurzzeiterlaubnisse oder Dauererlaubnisse erteilt 

werden. Sie sind unter 

dem Vorbehalt des Widerrufs zu erteilen. 

In einem Bescheid können bis zu fünf baugleiche 

Einzelfahrzeuge oder 

mehrere baugleiche Fahrzeugkombinationen, die 

entweder aus bis zu 

fünf baugleichen Zugmaschinen und bis zu zehn 

baugleichen Anhängern 

oder aus bis zu zehn baugleichen Zugmaschinen und 

bis zu fünf baugleichen 

Anhängern bestehen, aufgenommen werden. Als 

baugleich gelten 



Zielort) und abschließender Leerfahrt (vom 

Zielort zurück zum nächsten Beladeort oder 

Firmensitz). 

 

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten 

Unterschreitungen der in der Erlaubnis 

angegebenen Maße und Gewichte als 

mitgenehmigt. Bei Erlaubnissen außerhalb des 

anhörfreien Bereichs gelten geringfügige 

Unterschreitungen der Abmessungen der Ladung 

von bis zu 15 cm und des Gewichts bzw. der 

Achslasten des Fahrzeuges oder der 

Fahrzeugkombination von bis zu 5 % als 

mitgenehmigt. 
 

Einzelfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, deren 

Maße (Länge, 

Breite, Höhe), Kurvenlaufverhalten, Sichtfeld, 

Gesamtmassen, Achslasten 

und Achsabstände übereinstimmen. 

Zusammenhängende Module 

sind als eine Fahrzeugkombination zu sehen. Zulässig 

ist ein Transportumlauf, 

der aus maximal drei Fahrtwegteilen besteht: z. B. 

Leerfahrt 

(Standort oder Firmensitz des Fahrzeuges zum 

Beladeort) mit anschließender 

Lastfahrt (vom Belade- zum Zielort) und 

abschließender Leerfahrt 

(vom Zielort zurück zum nächsten Beladeort oder 

Firmensitz). 

Bei Erlaubnissen im anhörfreien Bereich gelten 

Unterschreitungen der in 

der Erlaubnis angegebenen Maße und Gewichte als 

mitgenehmigt. Im 



Übrigen gelten folgende Unterschreitungen als 

mitgenehmigt: 

– Abmessungen der Ladung von 200 cm in der 

Länge, 50 cm in der 

Breite und 25 cm in der Höhe unter der Bedingung, 

dass die Lage 

der lotrechten Schwerpunktsachse der Ladung in 

Bezug zum Fahrzeug 

bzw. zur Fahrzeugkombination nicht verändert wird 

– Gesamtgewicht bzw. Achslasten des Fahrzeuges 

oder der Fahrzeugkombination 

einschließlich Ladung in Abhängigkeit vom 

Gesamtgewicht 

G des Fahrzeugs oder der Fahrzeugkombination 

nach 

Maßgabe der folgenden Berechnung: 

6 

Gesamtgewicht G Zulässige Unterschreitung x 

𝐺 ≤ 68 t 𝑥 = 20 % 



68 t < 𝐺 ≤ 130 t 𝑥 = 20 % − 

20 − 5 

130 t − 68 t 

(𝐺 − 68 t) % 

𝐺 > 130 t 𝑥 = 5 % 

Grundsätzlich ist eine maximale Einzelachslast von 

12 t einzuhalten. Höheren 

Achslasten kann in Einzelfällen zugestimmt werden. 

Wird die Erlaubnis 

für eine Achslast über 12 t beantragt, ist dem Antrag 

eine entsprechende 

Begründung beizufügen.“ 

101   Für eine Überschreitung bis zu den in Nummer 

V.4.f (Randnummer 109 ff.) genannten 

Abmessungen, Achslasten und Gesamtmassen 

(anhörfreier Bereich) kann eine allgemeine 

Dauererlaubnis für den gesamten Geltungsbereich 

der StVO erteilt werden. Neben den nach 

Landesrecht zuständigen Erlaubnisbehörden kann 

auch die Verwaltungsbehörde, die nach § 70 

Absatz 1 Nummer 1 StVZO eine 

Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der 

§§ 32 und 34 StVZO erteilt, innerhalb der 

101   Für eine Überschreitung bis zu den in Nummer 

V.5.f (Randnummer 109 ff.) genannten 

Abmessungen, Achslasten und Gesamtmassen 

(anhörfreier Bereich) kann eine allgemeine 

Dauererlaubnis für den gesamten Geltungsbereich 

der StVO erteilt werden. Neben den nach 

Landesrecht zuständigen Erlaubnisbehörden kann 

auch die Verwaltungsbehörde, die nach § 70 

Absatz 1 Nummer 1 StVZO eine 

Ausnahmegenehmigung von den Vorschriften der 

§§ 32 und 34 StVZO erteilt, innerhalb der 



Anhörfreigrenzen nach Nummer V.4.f 

(Randnummer 109 ff.) zugleich eine allgemeine 

Dauererlaubnis erteilen. Entsprechendes gilt, 

wenn das Sichtfeld (§ 35b Absatz 2 StVZO) 

eingeschränkt ist. 
 

Anhörfreigrenzen nach Nummer V.5.f 

(Randnummer 109 ff.) zugleich eine allgemeine 

Dauererlaubnis erteilen. Entsprechendes gilt, 

wenn das Sichtfeld (§ 35b Absatz 2 StVZO) 

eingeschränkt ist. 
 

 3. Antragsdaten 

    

102   In dem Antrag müssen der 

beabsichtigte Fahrtweg und 

mindestens folgende tatsächliche 

technische Daten angegeben sein: 

    

103   Länge, Breite, Höhe, tatsächliche 

Gesamtmasse, tatsächliche 

Achslasten, Anzahl der Achsen, 

Achsabstände, Anzahl der Räder je 

Achse, Art und Bezeichnung der 

Ladung und Angaben zur 

Unteilbarkeit der Ladung, 

Abmessungen und Gewicht der 

Ladung, bauartbedingte 

Höchstgeschwindigkeit des 

Transports, amtliche Kennzeichen 

und 

Fahrzeugidentifikationsnummern 

von Zugfahrzeugen und Anhängern 

sowie Einzelfahrzeugen. 

    

104   Die Angaben zum Achsbild sind 

entbehrlich, wenn die 

 2. Antragsdaten 

    

102   In dem Antrag müssen der 

beabsichtigte Fahrtweg und 

mindestens folgende tatsächliche 

technische Daten angegeben sein: 

    

103   Länge, Breite, Höhe, tatsächliche 

Gesamtmasse, tatsächliche 

Achslasten, Anzahl der Achsen, 

Achsabstände, Anzahl der Räder je 

Achse, Art und Bezeichnung der 

Ladung und Angaben zur 

Unteilbarkeit der Ladung, 

Abmessungen und Gewicht der 

Ladung, bauartbedingte 

Höchstgeschwindigkeit des 

Transports, amtliche Kennzeichen 

und 

Fahrzeugidentifikationsnummern 

von Zugfahrzeugen und Anhängern 

sowie Einzelfahrzeugen. 

    

104   Die Angaben zum Achsbild sind 

entbehrlich, wenn die 



Gesamtmasse, Achslasten und 

Achsabstände nach § 34 StVZO 

nicht überschritten sind. 
 

Gesamtmasse, Achslasten und 

Achsabstände nach § 34 StVZO 

nicht überschritten sind. 
 

105  4. Anhörverfahren 

    

   a) Außer im anhörfreien Bereich nach Nummer 

V.4.f (Rn. 109 ff.) hat die zuständige 

Erlaubnisbehörde für den beantragten 

Fahrtweg die nach § 8 Absatz 6 des 

Bundesfernstraßengesetzes oder nach den 

entsprechenden straßenrechtlichen 

Vorschriften der Länder zu beteiligenden 

Straßenbaulastträger und, wenn Bahnstrecken 

höhengleich (Bahnübergänge) gekreuzt oder 

nicht höhengleich (Überführungen) 

überfahren bzw. (Unterführungen) 

unterfahren oder Bahnanlagen berührt 

(Unterschreitung eines Sicherheitsabstandes) 

werden, auch die 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu hören. 

Des Weiteren ist auch die Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 

anzuhören, soweit Kreuzungsbauwerke mit 

einer Bundeswasserstraße (Über- oder 

Unterführungen) genutzt werden und die 

WSV Baulastträger ist. Geht die Fahrt über 

den Zuständigkeitsbereich einer 

Erlaubnisbehörde hinaus, so sind außerdem 

die Straßenverkehrsbehörden zu hören, durch 

deren Zuständigkeitsbereich der Fahrtweg 

führt; diese verfahren für ihren 

105  5. Anhörverfahren 

    

   a) Außer im anhörfreien Bereich nach Nummer 

V.5.f (Rn. 109 ff.) hat die zuständige 

Erlaubnisbehörde für den beantragten 

Fahrtweg die nach § 8 Absatz 6 des 

Bundesfernstraßengesetzes oder nach den 

entsprechenden straßenrechtlichen 

Vorschriften der Länder zu beteiligenden 

Straßenbaulastträger und, wenn Bahnstrecken 

höhengleich (Bahnübergänge) gekreuzt oder 

nicht höhengleich (Überführungen) 

überfahren bzw. (Unterführungen) 

unterfahren oder Bahnanlagen berührt 

(Unterschreitung eines Sicherheitsabstandes) 

werden, auch die 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen zu hören. 

Des Weiteren ist auch die Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) 

anzuhören, soweit Kreuzungsbauwerke mit 

einer Bundeswasserstraße (Über- oder 

Unterführungen) genutzt werden und die 

WSV Baulastträger ist. Geht die Fahrt über 

den Zuständigkeitsbereich einer 

Erlaubnisbehörde hinaus, so sind außerdem 

die Straßenverkehrsbehörden zu hören, durch 

deren Zuständigkeitsbereich der Fahrtweg 

führt; diese verfahren für ihren 



Zuständigkeitsbereich nach Satz 1. Führt die 

Fahrt über mit den Zeichen 330.1 und 330.2 

gekennzeichnete Bundesautobahnen in der 

Baulast des Bundes, so ist das Fernstraßen-

Bundesamt oder die auf Grund des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehene Gesellschaft privaten Rechts als 

zuständige Straßenverkehrsbehörde 

anzuhören; diese verfährt für ihren 

Zuständigkeitsbereich nach Satz 1. Werden 

Bundesautobahnen in der Baulast des Bundes 

nicht höhengleich überfahren 

(Überführungen) bzw. unterfahren 

(Unterführungen), so ist das Fernstraßen-

Bundesamt oder die auf Grund des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehene Gesellschaft privaten Rechts für die 

Kreuzungsbauwerke anzuhören. Ihr sind die 

in Nummer V.3 (Randnummern 103 und 104) 

aufgeführten technischen Daten des 

Fahrzeuges oder der Fahrzeugkombination 

mitzuteilen. Die Polizei ist in den Fällen, in 

denen polizeiliche Maßnahmen (vgl. Rn. 97, 

134 ff.) in Betracht kommen, anzuhören. 
 

Zuständigkeitsbereich nach Satz 1. Führt die 

Fahrt über mit den Zeichen 330.1 und 330.2 

gekennzeichnete Bundesautobahnen in der 

Baulast des Bundes, so ist das Fernstraßen-

Bundesamt oder die auf Grund des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehene Gesellschaft privaten Rechts als 

zuständige Straßenverkehrsbehörde 

anzuhören; diese verfährt für ihren 

Zuständigkeitsbereich nach Satz 1. Werden 

Bundesautobahnen in der Baulast des Bundes 

nicht höhengleich überfahren 

(Überführungen), so ist das Fernstraßen-

Bundesamt oder die auf Grund des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehene Gesellschaft privaten Rechts für die 

Kreuzungsbauwerke anzuhören. Ihr sind die 

in Nummer V.4 (Randnummern 103 und 104) 

aufgeführten technischen Daten des 

Fahrzeuges oder der Fahrzeugkombination 

mitzuteilen. Die Polizei ist in den Fällen, in 

denen polizeiliche Maßnahmen (vgl. Rn. 97, 

134 ff.) in Betracht kommen, anzuhören. 
 

106   c) Geht die Fahrt über das Gebiet eines Landes 

hinaus, so ist unter Mitteilung der in Nummer 

V.3 (Rn. 102 und 103) aufgeführten 

technischen Daten des Fahrzeugs oder der 

Fahrzeugkombination die Zustimmung der 

nach Landesrecht zuständigen Behörde 

einzuholen, durch deren Zuständigkeitsbereich 

die Fahrt in den anderen Ländern jeweils zuerst 

106   c) Geht die Fahrt über das Gebiet eines Landes 

hinaus, so ist unter Mitteilung der in Nummer 

V.4 (Rn. 102 und 103) aufgeführten 

technischen Daten des Fahrzeugs oder der 

Fahrzeugkombination die Zustimmung der 

nach Landesrecht zuständigen Behörde 

einzuholen, durch deren Zuständigkeitsbereich 

die Fahrt in den anderen Ländern jeweils zuerst 



geht. Diese Behörden führen entsprechend 

Nummer V.4.a (Rn. 104) ein Anhörverfahren 

durch und fassen die Stellungnahmen zu einer 

Stellungnahme des Landes zusammen. Führt 

die Fahrt in einem anderen Land ausschließlich 

über mit den Zeichen 330.1 und 330.2 

gekennzeichnete Autobahnen in der Baulast des 

Bundes ist nur eine Stellungnahme des 

Fernstraßen-Bundesamtes oder der auf Grund 

des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehenen Gesellschaft privaten Rechts 

einzuholen. In der vorgenannten Stellungnahme 

sind etwaige Bedingungen und Auflagen 

chronologisch getrennt nach Last- und 

Leerfahrt zu gliedern. In einer Zustimmung 

sind etwaige Bedingungen und Auflagen 

chronologisch getrennt nach Last- und 

Leerfahrt zu gliedern. Die Stellungnahme und 

die Zustimmung sind bei Einzelerlaubnissen 

grundsätzlich für einen Zeitraum von drei 

Monaten und bei Dauererlaubnissen für einen 

Zeitraum von drei Jahren abzugeben. Eine 

zeitliche Begrenzung auf einen kürzeren 

Zeitraum ist besonders zu begründen. Die 

Zustimmung darf nur mit der Begründung 

versagt werden, dass die Voraussetzungen nach 

Nummer IV.1.b (Rn. 86) in ihrem 

Zuständigkeitsbereich nicht vorliegen. In der 

Begründung ist zur besseren 

Nachvollziehbarkeit die konkrete Stelle (z. B. 

Straße, Brücke), für die die Voraussetzungen 

geht. Diese Behörden führen entsprechend 

Nummer V.5.a (Rn. 104) ein Anhörverfahren 

durch und fassen die Stellungnahmen zu einer 

Stellungnahme des Landes zusammen. Führt 

die Fahrt in einem anderen Land ausschließlich 

über mit den Zeichen 330.1 und 330.2 

gekennzeichnete Autobahnen in der Baulast des 

Bundes ist nur eine Stellungnahme des 

Fernstraßen-Bundesamtes oder der auf Grund 

des § 6 des 

Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetzes 

beliehenen Gesellschaft privaten Rechts 

einzuholen. In der vorgenannten Stellungnahme 

sind etwaige Bedingungen und Auflagen 

chronologisch getrennt nach Last- und 

Leerfahrt zu gliedern. In einer Zustimmung 

sind etwaige Bedingungen und Auflagen 

chronologisch getrennt nach Last- und 

Leerfahrt zu gliedern. Die Stellungnahme und 

die Zustimmung sind bei Einzelerlaubnissen 

grundsätzlich für einen Zeitraum von drei 

Monaten und bei Dauererlaubnissen für einen 

Zeitraum von drei Jahren abzugeben. Eine 

zeitliche Begrenzung auf einen kürzeren 

Zeitraum ist besonders zu begründen. Die 

Zustimmung darf nur mit der Begründung 

versagt werden, dass die Voraussetzungen nach 

Nummer IV.1.b (Rn. 86) in ihrem 

Zuständigkeitsbereich nicht vorliegen. In der 

Begründung ist zur besseren 

Nachvollziehbarkeit die konkrete Stelle (z. B. 

Straße, Brücke), für die die Voraussetzungen 



nicht vorliegen, anzugeben. Die Zustimmung 

darf auch mit der Begründung versagt werden, 

dass die Voraussetzungen für eine 

Erlaubniserteilung nicht vorliegen. 
 

nicht vorliegen, anzugeben. Die Zustimmung 

darf auch mit der Begründung versagt werden, 

dass die Voraussetzungen für eine 

Erlaubniserteilung nicht vorliegen. 
 

109   f) Von dem in Nummer V.4 (Rn. 104 ff.) 

angeführten Anhörverfahren ist abzusehen, 

wenn folgende tatsächliche Abmessungen, 

Achslasten und Gesamtmassen im Einzelfall 

nicht überschritten werden und Zweifel an der 

Geeignetheit des Fahrtweges, insbesondere der 

Tunnelanlagen und der Tragfähigkeit der 

Brücken, nicht bestehen: 
 

109   f) Von dem in Nummer V.5 (Rn. 104 ff.) 

angeführten Anhörverfahren ist abzusehen, 

wenn folgende tatsächliche Abmessungen, 

Achslasten und Gesamtmassen im Einzelfall 

nicht überschritten werden und Zweifel an der 

Geeignetheit des Fahrtweges, insbesondere der 

Tunnelanlagen und der Tragfähigkeit der 

Brücken, nicht bestehen: 
 

115  5. An den Nachweis der Voraussetzungen der 

Erlaubniserteilung nach Nummer IV. (Rn. 85 

ff.) sind strenge Anforderungen zu stellen. Zum 

Verlangen von Sachverständigengutachten vgl. 

§ 46 Absatz 3 Satz 2. Die 

Erteilungsvoraussetzungen dürfen nur dann als 

amtsbekannt behandelt werden, wenn in den 

Akten dargelegt wird, worauf sich diese 

Kenntnis gründet. Der für die Fahrzeuge und 

Fahrzeugkombinationen gültige 

fahrzeugtechnische Genehmigungsbescheid 

nach § 70 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 StVZO ist 

beizufügen (vgl. Rn. 80). 

    

116   a) Die Erlaubnisbehörde hat, wenn es sich um 

einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr 

als 250 km handelt, nach Nummer V.4 ein 

Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine 

Gesamtbreite von 4,20 m oder eine 

115  6. An den Nachweis der Voraussetzungen der 

Erlaubniserteilung nach Nummer IV. (Rn. 85 

ff.) sind strenge Anforderungen zu stellen. Zum 

Verlangen von Sachverständigengutachten vgl. 

§ 46 Absatz 3 Satz 2. Die 

Erteilungsvoraussetzungen dürfen nur dann als 

amtsbekannt behandelt werden, wenn in den 

Akten dargelegt wird, worauf sich diese 

Kenntnis gründet. Der für die Fahrzeuge und 

Fahrzeugkombinationen gültige 

fahrzeugtechnische Genehmigungsbescheid 

nach § 70 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 StVZO ist 

beizufügen (vgl. Rn. 80). 

    

116   a) Die Erlaubnisbehörde hat, wenn es sich um 

einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr 

als 250 km handelt, nach Nummer V.5 ein 

Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine 

Gesamtbreite von 4,20 m oder eine 



Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von 

Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten 

wird, sich vom Antragsteller nachweisen zu 

lassen, dass eine Schienenbeförderung oder 

eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße 

nicht möglich ist oder unzumutbare 

Mehrkosten verursachen würde. 
 

Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von 

Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten 

wird, sich vom Antragsteller nachweisen zu 

lassen, dass eine Schienenbeförderung oder 

eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße 

nicht möglich ist oder unzumutbare 

Mehrkosten verursachen würde. 
 

118b Nr. 7 komplett neu „118b 7. Anträge für den Transport von Kabelrollen 

und Großtransformatoren für die 

Übertragungsnetze sind vorrangig zu bearbeiten. Im 

Fall von Kabelrollen gilt 

Satz 1 nur bezogen auf einen Reparaturfall. Die 

Erforderlichkeit des Transports 

für ein Übertragungsnetz und ggf. das Vorliegen 

eines Reparaturfalls ist 

bei Antragstellung durch eine 

Dringlichkeitsbescheinigung eines 

Übertragungsnetzbetreibers 

nachzuweisen.“ 

119   Der Fahrtweg ist festzulegen, wenn nach Nummer 

V.4 (Rn. 104 ff.) ein Anhörverfahren 

vorgeschrieben ist. Dabei müssen sämtliche 

Möglichkeiten des gesamten Straßennetzes 

bedacht werden. Eine Beeinträchtigung des 

Verkehrsflusses in den Hauptverkehrszeiten ist zu 

vermeiden. Dabei soll der Fahrtweg so festgelegt 

119   Der Fahrtweg ist festzulegen, wenn nach Nummer 

V.5 (Rn. 104 ff.) ein Anhörverfahren 

vorgeschrieben ist. Dabei müssen sämtliche 

Möglichkeiten des gesamten Straßennetzes 

bedacht werden. Eine Beeinträchtigung des 

Verkehrsflusses in den Hauptverkehrszeiten ist zu 

vermeiden. Dabei soll der Fahrtweg so festgelegt 



werden, dass vor Ort eine Ermessensentscheidung 

zur Verkehrsregelung nicht erforderlich ist. 
 

werden, dass vor Ort eine Ermessensentscheidung 

zur Verkehrsregelung nicht erforderlich ist. 
 

127   f) Sachverständigengutachten 

     

    Transporte mit einer Gesamtmasse von mehr 

als 100 t oder Einzelachslasten ab 12 t 

(ausgenommen Autokrane, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen, Eichfahrzeuge und andere 

Fahrzeuge jeweils ohne Ladung) dürfen nur 

durchgeführt werden, wenn unmittelbar vor 

Fahrtantritt vor Ort durch einen amtlich 

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer oder 

einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 

Überwachungsorganisation jeweils mit einer 

zusätzlichen Qualifikation zur Begutachtung 

von Großraum- und Schwertransporten sowie 

mit Kenntnissen zur Ladungssicherung, die 

Einhaltung der im Erlaubnisbescheid 

genannten Abmessungen, Gesamtmasse, 

Achslasten, die Lastverteilung und die 

Ladungssicherung entsprechend den 

anerkannten Regeln der Technik geprüft 

wurde. Die Feststellungen sind durch ein 

Gutachten nachzuweisen. Das Gutachten ist 

beim Transport mitzuführen und auf Verlangen 

zuständigen Personen auszuhändigen. Das 

Gutachten kann auch in digitalisierter Form auf 

einem Speichermedium derart mitgeführt 

werden, dass es bei einer Kontrolle auf 

Verlangen der zuständigen Personen lesbar 

gemacht werden kann. Dem Antrag ist eine 

„127 f) Sachverständigengutachten 

Transporte mit einer Gesamtmasse von mehr als 100 

t oder Einzelachslasten 

ab 12 t (ausgenommen Autokrane, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen, Eichfahrzeuge 

und andere Fahrzeuge jeweils ohne Ladung) dürfen 

nur durchgeführt 

werden, wenn unmittelbar vor Fahrtantritt vor Ort 

durch einen amtlich 

anerkannten Sachverständigen oder Prüfer oder 

einen Prüfingenieur einer 

amtlich anerkannten Überwachungsorganisation 

jeweils mit einer zusätzlichen 

Qualifikation zur Begutachtung von Großraum- und 

Schwertransporten 

sowie mit Kenntnissen zur Ladungssicherung, die 

Einhaltung der im Erlaubnisbescheid 

genannten Abmessungen, Gesamtmasse, Achslasten, 

die Lastverteilung 



Bescheinigung über die Abmessungen und über 

das Gewicht der Ladung beizufügen. 

     

128   g) Bei wiederkehrenden Transporten, bei denen 

das gleiche Fahrzeug oder die gleiche 

Fahrzeugkombination oder ein baugleiches 

Fahrzeug oder eine baugleiche 

Fahrzeugkombination eingesetzt und die 

gleiche Ladung oder die gleiche Ladungsart 

transportiert werden und ein 

beanstandungsfreies Erstgutachten nach 

Nummer VI.2.f (Rn. 127) vorliegt, ist ab dem 

zweiten Transport ein Gutachten eines amtlich 

anerkannten Sachverständigen oder Prüfers mit 

Fachverstand für das Fahrzeug, die 

Fahrzeugkombination und das Ladungsgut oder 

eines Prüfingenieurs einer amtlich anerkannten 

Überwachungsorganisation mit Fachverstand 

für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination 

und das Ladungsgut, der die Übereinstimmung 

des Transports mit dem beanstandungsfreien 

Erstgutachten nach Kontrolle des Transports 

bestätigt, ausreichend. Die Bestätigung und das 

Erstgutachten sind beim Transport mitzuführen 

und auf Verlangen zuständigen Personen 

auszuhändigen. Die Bestätigung oder das 

Erstgutachten können auch in digitalisierter 

Form auf einem Speichermedium derart 

mitgeführt werden, dass es bei einer Kontrolle 

auf Verlangen der zuständigen Personen lesbar 

gemacht werden kann. 

und die Ladungssicherung entsprechend den 

anerkannten Regeln 

der Technik geprüft wurde. Die Feststellungen sind 

durch ein Gutachten 

nachzuweisen. Das Gutachten ist beim Transport 

mitzuführen und auf Verlangen 

zuständigen Personen auszuhändigen. Das Gutachten 

kann auch in digitalisierter 

Form auf einem Speichermedium derart mitgeführt 

werden, dass 

es bei einer Kontrolle auf Verlangen der zuständigen 

Personen lesbar gemacht 

werden kann. Dem Antrag ist eine Bescheinigung 

über die Abmessungen und 

über das Gewicht der Ladung beizufügen. 

128 Bei wiederkehrenden Transporten, bei denen das 

gleiche Fahrzeug oder die 

gleiche Fahrzeugkombination oder ein baugleiches 

Fahrzeug oder eine baugleiche 



     

129   Prüfung des Fahrtweges 

    

   Unmittelbar vor der Durchführung des Verkehrs 

ist in eigener Verantwortung zu prüfen, ob der 

genehmigte Fahrtweg für die Durchführung des 

Transportes tatsächlich geeignet ist. 

    
 

Fahrzeugkombination eingesetzt und die gleiche 

Ladung oder diegleiche Ladungsart transportiert 

werden und ein beanstandungsfreies Erstgutachten 

nach Rn. 127 vorliegt, ist ab dem zweiten Transport 

ein Gutachten 

eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder 

Prüfers mit Fachverstand 

für das Fahrzeug, die Fahrzeugkombination und das 

Ladungsgut oder eines 

Prüfingenieurs einer amtlich anerkannten 

Überwachungsorganisation mit 

Fachverstand für das Fahrzeug, die 

Fahrzeugkombination und das Ladungsgut, 

der die Übereinstimmung des Transports mit dem 

beanstandungsfreien 

Erstgutachten nach Kontrolle des Transports 

bestätigt, ausreichend. Die Bestätigung 

und das Erstgutachten sind beim Transport 

mitzuführen und auf 

Verlangen zuständigen Personen auszuhändigen. Die 

Bestätigung oder das 



Erstgutachten können auch in digitalisierter Form 

auf einem Speichermedium 

derart mitgeführt werden, dass es bei einer Kontrolle 

auf Verlangen der zuständigen 

Personen lesbar gemacht werden kann. 

129 g) Prüfung des Fahrtweges 

Unmittelbar vor der Durchführung des Verkehrs ist 

in eigener Verantwortung 

zu prüfen, ob der genehmigte Fahrtweg für die 

Durchführung des Transportes 

tatsächlich geeignet ist.“ 

  c)    Fahrzeitbeschränkungen 

     

139    Eine 

Fahrzeitbeschränkung 

darf nur angeordnet 

werden, wenn nach 

Nummer V.4 (Rn. 

104) ein 

Anhörverfahren 

vorgeschrieben ist 

und wenn bei 

Transporten auf 

Grund der 

Abmessungen, der 

  c)    Fahrzeitbeschränkungen 

     

139    Eine 

Fahrzeitbeschränkung 

darf nur angeordnet 

werden, wenn nach 

Nummer V.5 (Rn. 

104) ein 

Anhörverfahren 

vorgeschrieben ist 

und wenn bei 

Transporten auf 

Grund der 

Abmessungen, der 



Geschwindigkeit oder 

wegen der 

Fahrauflagen eine 

Beeinträchtigung des 

übrigen Verkehrs zu 

erwarten ist. Liegen 

diese 

Voraussetzungen vor, 

soll die Benutzung 
 

Geschwindigkeit oder 

wegen der 

Fahrauflagen eine 

Beeinträchtigung des 

übrigen Verkehrs zu 

erwarten ist. Liegen 

diese 

Voraussetzungen vor, 

soll die Benutzung 
 

140    aa) von Autobahnen und Straßen, die wie eine 

Autobahn ausgebaut sind, 

      

     – von Samstag 6.00 Uhr bis Sonntag 22.00 

Uhr und, falls diese starken Berufsverkehr 

aufweisen, von Montag bis Freitag von 

jeweils 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 

jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 

      

     – von Gründonnerstag 22.00 Uhr bis Dienstag 

nach Ostern 6.00 Uhr und von Freitag 22.00 

Uhr vor Pfingsten bis Dienstag danach 6.00 

Uhr nicht erlaubt werden. Gegebenenfalls 

kommt auch ein Verbot der 

Autobahnbenutzung an anderen Feiertagen 

(z. B. Weihnachten) sowie an den Tagen 

davor und danach in Betracht. 

      

     Eine Zulassung ist dort in der Regel in 

verkehrsarmen Zeiten von 22.00 Uhr bis 6.00 

Uhr möglich. 
 

140    aa) von Autobahnen und Straßen, die wie eine 

Autobahn ausgebaut sind, 

      

     – von Samstag 6.00 Uhr bis Sonntag 22.00 

Uhr und, falls diese starken Berufsverkehr 

aufweisen, von Montag bis Freitag von 

jeweils 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 

jeweils 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr und 

      

     – von Gründonnerstag 22.00 Uhr bis Dienstag 

nach Ostern 6.00 Uhr und von Freitag 22.00 

Uhr vor Pfingsten bis Dienstag danach 6.00 

Uhr nicht erlaubt werden. Gegebenenfalls 

kommt auch ein Verbot der 

Autobahnbenutzung an anderen Feiertagen 

(z. B. Weihnachten) sowie an den Tagen 

davor und danach in Betracht. 

      

     Eine Zulassung ist dort in der Regel in 

verkehrsarmen Zeiten von 20.00 Uhr bis 6.00 

Uhr möglich. 
 



145    Zur Gewährleistung eines sicheren und 

geordneten Verkehrsablaufs ist es erforderlich, 

dass bei anhörpflichtigen Transporten während 

des gesamten Transports entweder der 

Fahrzeugführende oder der Beifahrende sich 

hinreichend in deutscher Sprache verständigen 

können. Sofern sich bei nicht anhörpflichtigen 

Transporten im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Erlaubnis stehende 

Verkehrssituationen abzeichnen, die die 

Anwesenheit einer Person erfordern, die sich 

hinreichend in deutscher Sprache verständigen 

kann, kann eine solche Auflage im Einzelfall 

ebenfalls vorgesehen werden. 

     

145a    Bei Transporten, die im Spannungs-, Bündnis- 

oder Verteidigungsfall oder deren Vorbereitung 

durch die Streitkräfte von NATO- oder EU-

Staaten oder in deren Auftrag durchgeführt 

werden, sind Fahrzeitbeschränkungen nicht 

anzuordnen. 

     
 

„145 Bei Transporten, die im Spannungs-, Bündnis- 

oder Verteidigungsfall 

oder deren Vorbereitung durch die Streitkräfte von 

NATO- oder EUStaaten 

oder in deren Auftrag durchgeführt werden, sind 

Fahrzeitbeschränkungen 

nicht anzuordnen. 

145a d) Sprache 

Zur Gewährleistung eines sicheren und geordneten 

Verkehrsablaufs ist 

es erforderlich, dass bei anhörpflichtigen 

Transporten während des gesamten 

Transports entweder der Fahrzeugführende oder der 

Beifahrende 

sich hinreichend in deutscher Sprache verständigen 

können. Sofern 

sich bei nicht anhörpflichtigen Transporten im 

Zusammenhang mit 

der Nutzung der Erlaubnis stehende 

Verkehrssituationen abzeichnen, 



die die Anwesenheit einer Person erfordern, die sich 

hinreichend in 

deutscher Sprache verständigen kann, kann eine 

solche Auflage im Einzelfall 

ebenfalls vorgesehen werden.“ 

Rn. 149 komplett neu „149 VIII. Richtlinien für Großraum- und 

Schwertransporte 

Im Übrigen sind die Vorgaben der Richtlinien für 

Großraum- und Schwertransporte 

(RGST) in ihrer jeweils gültigen Fassung zu 

beachten, die das Bundesministerium 

für Digitales und Verkehr nach Anhörung der 

zuständigen obersten Landesbehörden 

im Verkehrsblatt bekanntmacht.“ 

 


